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Erst nach Abschluss der Prüfung kann über das weitere Vorgehen bezüglich des 
Parkraummanagements in der Martin-Behaim-Straße entschieden werden.

Das Parklizenzgebiet "Südliche Hansastraße", in dem die Martin-Behaim-Straße liegt, kann 
voraussichtlich zusammen mit drei weiteren Lizenzgebieten im Jahr 2023 eingerichtet werden.
Eine Einrichtung der vier Gebiete ist aus planerischen Gründen im Jahr 2022 nicht möglich.

Eine Einrichtung der insgesamt vier Gebiete mit jeweils sehr hohem Anteil an Wohnbebauung 
rund um den Partnachplatz sollte möglichst in kurzen Zeitabständen hintereinander erfolgen, 
da sich ansonsten die Verdrängungseffekte auf die jeweiligen  Nachbargebiete sehr nachteilig 
auswirken würden.

Das Gebiet "Südliche Hansastraße" kann aus diesem Grund auch nicht vorgezogen werden.

Auch ist es nicht möglich, eine Parkraumbewirtschaftung mit Bewohnerbevorrechtigung für 
einzelne Straßen aus einem geplanten Lizenzgebiet vorzuziehen. Da sowohl die Feststellung 
des allgemeinen Parkplatzmangels als auch die konkreten Erhebungen zur Eignung eines 
Gebietes zur Parkraumbewirtschaftung mit Bewohnerbevorrechtigung jeweils für ein 
Gesamtgebiet erfasst werden, können nicht einzelne Straßen heraus genommen und 
behandelt werden. 

Ihr Antrag Nr. 20-26 / B 03332 vom 23.11.2021 ist damit satzungsgemäß behandelt.

Mit freundlichen Grüßen

gez.
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